30. JANUAR 2025 - Königlicher Erlass zur Ausführung von Artikel 38ter Absatz 3 bis 5 des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft


(Belgisches Staatsblatt vom 24. April 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


[bookmark: _Hlk195258548]30. JANUAR 2025 - Königlicher Erlass zur Ausführung von Artikel 38ter Absatz 3 bis 5 des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft, des Artikels 38ter Absatz 3 bis 5, eingefügt durch das Gesetz vom 2. März 2023 zur Abänderung des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft im Hinblick auf die Schaffung eines Informationsrechts für Opfer;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 30. März 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 9. April 2024;

	Aufgrund der Konzertierung anlässlich der Interministeriellen Konferenz der Justizhäuser vom 24. April 2024;

	Aufgrund der Standardstellungnahme Nr. 65/2023 der Datenschutzbehörde vom 24. März 2023, abgegeben am 26. Juli 2024;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 76.532/16 des Staatsrates vom 18. Juni 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	In Anbetracht des Strafprozessgesetzbuches, der Artikel 21bis, 21ter, 21quinquies, 28bis, 55, 61ter, 61ter/1 und 61quinquies/1;

	In Anbetracht des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten, des Artikels 33;

	Auf Vorschlag des Ministers der Justiz


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:




KAPITEL 1 - Begriffsbestimmungen


	Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. Informationen: die in Artikel 38ter Absatz 2 des Gesetzes vom 20. Juli 1990 über die Untersuchungshaft erwähnten Informationen,

	2. Opfer: Geschädigter beziehungsweise Zivilpartei im Rahmen eines Verbrechens oder Vergehens, das die körperliche und/oder geistige Unversehrtheit dieser Personen oder eines Dritten, den sie vertreten, beeinträchtigt oder gefährdet,

	3. zuständiger Dienst der Gemeinschaften: von den Gemeinschaften bestimmter Dienst, der die allgemeine und spezifische Information sowie die Unterstützung und den Beistand der Opfer im Rahmen von Gerichtsverfahren gewährleistet,

	4. Opferdaten "Untersuchungshaft": 

-	Erkennungsdaten des Opfers und gegebenenfalls seines gesetzlichen Vertreters (Name, Vornamen sowie Nationalregisternummer oder, in deren Ermangelung, Geburtsort und -datum) und Kontaktdaten des Opfers oder seines gesetzlichen Vertreters, das heißt eine E-Mail-Adresse, die die E-Mail-Adresse einer vom Opfer bestimmten Kontaktperson sein kann, wenn das Opfer oder sein gesetzlicher Vertreter keine E-Mail-Adresse hat, und die Adresse des Opfers, an der es die Informationen per Brief erhält, wenn der vom Opfer bestimmten Kontaktperson eine E-Mail zugesandt wurde oder wenn das Opfer keine Kontaktperson angeben möchte, 

-	Angabe, dass das Opfer die Übermittlung einer Kopie der Informationen an seinen Rechtsanwalt beantragt, und in diesem Fall Erkennungsdaten des Rechtsanwalts (Name und Vornamen) und seine Kontaktdaten, das heißt eine E-Mail-Adresse oder, in deren Ermangelung, seine Adresse,

-	wenn möglich, Name und Vorname des Verdächtigen, sein Geburtsdatum und seine mögliche Verbindung zum Opfer,

-	gegebenenfalls Angabe, dass das Opfer die Informationen nicht erhalten möchte,

-	gegebenenfalls Angabe, dass das Opfer die Übermittlung der Opferdaten "Untersuchungshaft" und der Informationen an den zuständigen Dienst der Gemeinschaften beantragt.


	Art. 2 - § 1 ­ Wenn ein Opfer Anzeige erstattet, registriert die Polizeidienststelle die Opferdaten "Untersuchungshaft".

	Die Polizeidienststelle übermittelt je nach Verfahrensstand der Staatsanwaltschaft oder dem Untersuchungsrichter über das schnellstmögliche Kommunikationsmittel die Opferdaten "Untersuchungshaft".

	Ist die Sache während der gerichtlichen Untersuchung beim Untersuchungsgericht anhängig, übermittelt der Greffier des Untersuchungsrichters dem Greffier dieses Untersuchungsgerichts über das schnellstmögliche Kommunikationsmittel die Opferdaten "Untersuchungshaft".

	§ 2 - Das Opfer kann auch zu einem anderen Zeitpunkt als bei der Anzeigeerstattung entscheiden, dass es die Informationen erhalten möchte. In diesem Fall teilt das Opfer dies der Kanzlei des Untersuchungsgerichts oder des erkennenden Gerichts schriftlich oder auf elektronischem Wege mit.


	Art. 3 - Je nach Verfahrensstand und Instanz, die die Entscheidung trifft, übermittelt der Greffier des Untersuchungsrichters beziehungsweise die Kanzlei des Untersuchungsgerichts oder des erkennenden Gerichts dem Opfer die Informationen unverzüglich über das vom Opfer gemäß Artikel 1 Nr. 4 erster Gedankenstrich angegebene Kommunikationsmittel, es sei denn, das Opfer hat angegeben, dass es die Informationen nicht erhalten möchte. 

	Bei der Übermittlung der Informationen wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass das Opfer sich für zusätzliche Informationen, Unterstützung und Beistand an den zuständigen Dienst der Gemeinschaften wenden kann.

	Je nach Verfahrensstand und Instanz, die die Entscheidung trifft, übermittelt der Greffier des Untersuchungsrichters beziehungsweise die Kanzlei des Untersuchungsgerichts oder des erkennenden Gerichts ebenfalls dem zuständigen Dienst der Gemeinschaften unverzüglich auf elektronischem Wege die Opferdaten "Untersuchungshaft" und die Informationen, wenn das Opfer dies beantragt hat.


	Art. 4 - Je nach Verfahrensstand und Instanz, die die Entscheidung trifft, übermittelt der Greffier des Untersuchungsrichters beziehungsweise die Kanzlei des Untersuchungsgerichts oder des erkennenden Gerichts dem Rechtsanwalt des Opfers unverzüglich eine Kopie der Opferdaten "Untersuchungshaft" und die Informationen, wenn das Opfer dies beantragt hat.


	Art. 5 - Das Opfer kann die Opferdaten "Untersuchungshaft" jederzeit anpassen oder bei der Kanzlei des Untersuchungsgerichts oder des erkennenden Gerichts angeben, dass es die Informationen nicht mehr erhalten möchte. Das Opfer kann auch auf seine Entscheidung, die Informationen nicht zu erhalten, zurückkommen und teilt dies der Kanzlei des Untersuchungsgerichts oder des erkennenden Gerichts mit.


	Art. 6 - Die Opferdaten "Untersuchungshaft" werden getrennt aufbewahrt. Sie dürfen weder dem Verdächtigen noch seinem Rechtsanwalt übermittelt werden. Hierfür werden die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen, unter anderem die getrennte Aufbewahrung dieser Daten. Wenn der Verdächtige eine Abschrift der Akte beantragt oder wann immer die Akte dem Verdächtigen und seinem Rechtsanwalt zwecks Einsichtnahme zur Verfügung gestellt wird, achtet die Kanzlei darauf, dass die Opferdaten "Untersuchungshaft" nicht in der Akte enthalten sind.


	Art. 7 - Der für Justiz zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 30. Januar 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

